
Recht

Lebensversicherung ohne einen Anspruch
auf Folgeprovision zur Betreuung dieser
Vertragsverhältnisse verpflichtet sei. Dass
die Verpflichtung erst später fällig werde, sei
dabei unerheblich. Ein Erfüllungsrückstand
setze nicht die Fälligkeit der vertraglich ge-
schuldeten Leistung voraus. Ebenso komme
es nicht darauf an, dass die Lebensversiche-
rungsverträge unter Umständen erst nach ei-
nem längeren Zeitraum zu bearbeiten seien. 

Die Finanzverwaltung weigert sich, das
Urteil über den entschiedenen Einzelfall
hinaus anzuerkennen. So hat die für Nieder-
sachsen zuständige Oberfinanzdirektion
Hannover unter dem Aktenzeichen S 2137-
112-STO 222/221 am 15. Februar 2006 ei-
nen Nichtanwendungserlass herausgegeben.
Der Nichtanwendungserlass soll zunächst
vorläufig gelten, weil noch nicht klar ist, ob
auch auf Bund-/Länder-Ebene die Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs abgelehnt wird.
Offenbar scheinen sich aber die Finanzver-
waltungen außerhalb Niedersachsens die-
sem Nichtanwendungserlass anzuschließen.
Zumindest gibt es diesbezügliche Mitteilun-
gen aus diversen anderen Bundesländern. 
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Der Bundesfinanzhof hatte am 28.
Juli 2004 entschieden, dass ein Le-
bensversicherungsvertreter in sei-

ner Bilanz Rückstellungen wegen Erfül-
lungsrückstandes zu bilden hat. Dies gilt zu-
mindest für den Fall, dass der Vertreter die
Abschlussprovision nicht nur für die Ver-
mittlung der Versicherung, sondern auch für
die weitere Betreuung des Vertrages erhal-
ten hat. Im Streitfall hatte der Vertreter ei-
ne Abschlussprovision erhalten. Folgepro-
visionen waren nach dem Agenturvertrag
nicht geschuldet. Der Vertreter war aber ge-
genüber dem Versicherer zur Betreuung und
Erhaltung des Bestandes verpflichtet. 

Der Bundesfinanzhof sah in der vertrag-
lichen Verpflichtung, Lebensversicherungen
nach deren Abschluss zu betreuen und ab-
zuwickeln, ein schwebendes Geschäft. Be-
dingt durch die einmalige Abschlussprovi-
sion sah der Senat einen Erfüllungsrück-
stand, weil der Vertreter sich mit einer Lei-
stung gegenüber dem Versicherer im Rück-
stand befinde, also weniger Leistung er-
bracht habe, als er insgesamt zu leisten hat-
te. Dies sei der Fall, weil der Vermittler der

Mit einem Nichtanwendungserlass er-
klärt die Finanzverwaltung ein Urteil über
den entschiedenen Einzelfall hinaus für
nicht anwendbar. Ziel ist es, durch den
Nichtanwendungserlass eine erneute Ent-
scheidung in der Sache zu erzwingen. Da-
bei schwingt natürlich auch die Hoffnung
mit, dass der Steuerpflichtige eine spätere
Finanzgerichtsklage auf Grund des Kosten-
risikos scheut und den jeweiligen Bescheid
bestandskräftig werden lässt. Letzteres dürf-
te die eigentliche Intention sein, da eine Än-
derung der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs infolge eines Nichtanwendungs-
erlasses eher die absolute Ausnahme als die
Regel ist. 

Der ewige 
Kampf mit der 
Finanzverwaltung

Rückstellungen wegen Erfüllungsrückstandes

Versicherungsvermittler haben, dem Urteil des Bundesfinanzhofs 

folgend, Rückstellungen wegen Erfüllungsrückstandes für die 

Betreuung bereits abgeschlossener Lebensversicherungen gebildet

und damit ihren Gewinn und somit die Steuerlast temporär reduziert.

Obwohl an sich sogar eine Pflicht zur Passivierung dieser Rück-

stellungen besteht, erkennen verschiedene Finanzämter die Rück-

stellungen nicht mehr an. Was ist passiert?

Tipps zum Handels- und Versicherungsver-

treterrecht finden Sie auf der Homepage

von Blanke Meier Evers, Bremen, unter

www.bme-law.de, oder bei Rechtsanwalt

Jürgen Evers, Telefon: 04 21/94 94 60.

Mehr Infos

Jürgen Evers ist als

Rechtsanwalt in der

Kanzlei Blanke Meier

Evers in Bremen speziali-

siert auf Vertriebsrecht,

insbesondere Handels-

und Versicherungs-

vertreterrecht.

Den Fängen des Finanzamtes muss man

sich nicht hilflos ausgeliefert fühlen.
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wenn der Maklervertrag als Dauerschuld-
verhältnis ausgestaltet ist. Dass die Ver-
pflichtung nicht gegenüber dem Versicherer
zu erfüllen ist, ändert daran nichts. Der Ver-
sicherer ist lediglich kraft Handelsbrauchs
Schuldner der Courtage. Die Courtagefor-
derung des Versicherungsmaklers findet in
dem Maklervertrag mit dem Versicherungs-
nehmer ihre Rechtsgrundlage.

Hoffnung, dass Klage 

gescheut wird 

Greift die Finanzverwaltung nun die Rück-
stellung an, muss der Vermittler die Höhe
der gebildeten Rückstellung in Ansehung
der fehlenden oder unzureichenden Betreu-
ungsvergütung rechtfertigen. Da der Ver-
mittler für die eigene Arbeitskraft keine
Rückstellungen bilden kann, muss er den
jährlichen Betreuungsaufwand für einen Le-
bensversicherungsvertrag in Arbeitsstunden
der von ihm beschäftigten Mitarbeiter oder
Untervertreter ermitteln. Aus den tatsächli-
chen Kosten, die für die Arbeitsstundes Mit-
arbeiters anfallen, errechnet sich die Rück-
stellung, und zwar hochgerechnet auf den
gesamten Bestand an Lebensversicherun-
gen. Ein Erfüllungsrückstand dürfte auch in
Sachversicherungssparten festzustellen sein,
in denen die Provision ab dem zweiten Ver-
sicherungsjahr geringer ist als der Betreu-
ungsaufwand der Mitarbeiter.

Akzeptiert die Finanzverwaltung die
Rückstellung gleichwohl dem Grunde nach
nicht, sollte der Vermittler gegen die ableh-

Die Oberfinanzdirektion Hannover hat
allerdings bisher noch keine Begründung für
die Ablehnung des Urteils des Bundesfi-
nanzhofs gegeben. Jedoch hat sie darauf hin-
gewiesen, dass von dem Urteil des Bundes-
finanzhofes vom 28. Juli 2004 die Fälle nicht
erfasst werden, in denen der Vermittler ne-
ben der erstjährigen Abschlussprovision ei-
ne Provision ab dem zweiten Versicherungs-
jahr erhält. Außerdem erklärt sie, dass der
Bundesfinanzhof keine Bewertung der
Höhe der Rückstellung getätigt hat. 

Für die Versicherungsvermittler bedeutet
dies, dass sie zunächst klären müssen, was für
Provisionen sie im Lebensversicherungsge-
schäft erhalten. Nur dann, wenn sie lediglich
eine Einmalprovision und keine weitere Pro-
vision für die Betreuung erhalten, obwohl sie
zur Bestandsbetreuung verpflichtet sind, kön-
nen sie sich ohne weiteres auf die Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs berufen und ei-
ne Rückstellung bilden. Wenn zwar eine wei-
tere Provision für die Betreuung der Lebens-
versicherung gezahlt wird, diese aber den Be-
treuungsaufwand nicht abdeckt, kann eine
Rückstellung wegen Erfüllungsrückstandes
gebildet werden.

Diese Grundsätze müssen auch für Mak-
ler gelten, die etwa zu Gunsten einer höhe-
ren erstjährigen Abschlussprovision auf ei-
ne Provision ab dem zweiten Versicherungs-
jahr verzichtet haben. Der Makler muss al-
lerdings dem Versicherungsnehmer gegen-
über zur Betreuung verpflichtet sein, weil es
sonst an einem Erfüllungsrückstand fehlt.
Hiervon wird im Regelfall auszugehen sein,

nende Entscheidung der Finanzverwaltung
unbedingt innerhalb der Rechtsbehelfsfris-
ten vorgehen. Ein Nichtanwendungserlass
bindet nämlich nur die Finanzverwaltung,
nicht aber die Rechtsprechung.

Gegen die Nichtanerkennung der gebil-
deten Rückstellungen wegen Erfüllungs-
rückstandes kann der Vermittler entweder
Einspruch oder Sprungklage erheben. Der
Einspruch führt jedoch regelmäßig in sol-
chen Fällen zu keinem Erfolg, da auch im
Rechtsbehelfsverfahren die Finanzverwal-
tung durch einen Nichtanwendungserlass
gebunden ist. Danach kann der Steuer-
pflichtige im Klagewege gegen die Finanz-
verwaltung vorgehen. Denkbar ist aber
auch, dass der Vermittler zunächst Ein-
spruch einlegt und im Hinblick auf eventu-
elle andere Verfahren in dieser Angelegen-
heit das so genannte „Ruhen des Verfah-
rens“ beantragt. Falls die Finanzverwaltung
dem zustimmt, kann er dann die Klagen an-
derer Steuerpflichtiger abwarten, ohne ein
eigenes Kostenrisiko zu tragen.

Ferner besteht die Möglichkeit der
Sprungklage. Dadurch kann das Ein-
spruchsverfahren umgangen werden. Die
Sprungklage bedarf aber der Zustimmung
der Finanzverwaltung. Bei Nichtanwen-
dungserlassen wird sie erfahrungsgemäß er-
teilt. Sofern sie nicht erteilt wird, gilt die
Sprungklage als normaler Einspruch, sodass
dem Steuerpflichtigen keine Nachteile ent-
stehen. Durch die Sprungklage gelangt der
Fall direkt zum Finanzgericht.

Wenn die Angelegenheit nach erfolglo-
sem Einspruch oder nach einer Sprungkla-
ge direkt zu Gericht kommt, kann der be-
troffene Vermittler durchaus Hoffnung ha-
ben. Zum einen gelten Nichtanwendungs-
erlasse nur verwaltungsintern und binden
die Gerichte auf Grund des Grundsatzes der
Gewaltenteilung nicht. Zum anderen wird
sich das Finanzgericht an der Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofes orientieren,
sodass ein Obsiegen des Steuerpflichtigen
durchaus wahrscheinlich ist, sofern der Fall
dem des Bundesfinanzhofs entspricht.

Fazit: Kein Steuerpflichtiger sollte sich
durch Nichtanwendungserlasse abschre-
cken lassen. Frei nach dem Motto:„Wer sich
nicht wehrt, lebt verkehrt“. ■
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